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A. Bekanntmachungen des Landkreises  
 

I.)  Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
2011 und der Entlastung des Landrates für 
das Haushaltsjahr 2011 

 
Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat 
 
 
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2011 und 

der Entlastung des Landrates für das  
Haushaltsjahr 2011 

 
Gemäß § 82 Absatz 5 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezem-
ber 2007 (GVBl. Teil I/07/07 Nr. 19, Seite 286) 
werden die Beschlüsse über den geprüften Jahresab-
schluss des Landkreises Oder-Spree für das Haus-
haltsjahr 2011 (Kreistagsbeschluss-Nr. 063/3/2014) 
sowie über die Entlastung des Landrates des Land-
kreises Oder-Spree für das Haushaltsjahr 2011 
(Kreistagsbeschluss-Nr. 063/3/2014) hiermit öffent-
lich bekanntgemacht. 
 
Der Jahresabschluss 2011 und seine Anlagen liegen 
zur Einsichtnahme in der Kreisverwaltung, Breit-
scheidstraße 7, 15848 Beeskow, Haus B, Zimmer 
402, während der Sprechzeiten öffentlich aus. 
 
Beeskow, den 18. Dezember 2014 
 
 
Zalenga 
Landrat 
 
 
II. Bekanntmachung des Entwurfes der 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2015 

 
Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat 
 

Bekanntmachung 
des Entwurfes der Haushaltssatzung 

des Landkreises Oder-Spree 
für das Haushaltsjahr 2015 

 
Aufgrund des § 129 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 
(GVBI. I/07, S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBI. I/14, Nr. 
32) wird bekannt gegeben, dass der Entwurf der 
Haushaltssatzung des Landkreises Oder-Spree für 
das Haushaltsjahr 2015 mit Anlagen in der Zeit 

 
 

 
 
 
 

vom 16. Februar 2015 bis 24. Februar 2015 
(7 Werktage) 
 
während der Sprechzeiten in der 
 
Kreisverwaltung, 15848 Beeskow, Breitscheidstr. 
7, Haus B, Zimmer B 402 

 
zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach Beginn der Auslegung von 
kreisangehörigen Gemeinden der Kreisverwaltung 
schriftlich zugeleitet oder mündlich zu Protokoll 
gegeben werden. 
 
Beeskow, den 19. Januar 2015 
 
 
Zalenga 
Landrat 
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B.) Bekanntmachungen des Landrates als untere Landesbehörde 
 
I.)  Verbandssatzung des Trinkwasser- und 

Abwasserzweckverbandes Oderaue 
 
Gemäß §§ 42 Abs. 2; 31 Abs. 3 i.V.m. § 14 Abs. 1 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
im Land Brandenburg vom 10.07.2014 (Artikel 1 
des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusam-
menarbeit GVBl. I Nr. 32, Seite 2 -GKGBbg) gibt 
der Landrat des Landkreises Oder-Spree als untere 
Kommunalaufsichtsbehörde die von der Verbands-
versammlung des Zweckverbandes Trinkwasser- und 
Abwasserzweckverband (TAZV) Oderaue in ihrer 
Sitzung am 8. Dezember 2014 beschlossene Ver-
bandssatzung nachfolgend bekannt. 
 
Mit Schreiben vom 15.01.2015 wurde die Genehmi-
gungsfreiheit der Verbandssatzung gemäß §§ 31 
Abs. 1 Satz 3; 41 Abs. 6 GKGBbg kommunalauf-
sichtlich festgestellt. 
 
Beeskow, den 19.01.2015 
 
 
M. Zalenga 
Landrat 
 
 

V E R B A N D S S A T Z U N G  
des Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes 

Oderaue 
 
Gemäß §§ 13, 31 ff. des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12.07.2014 (GVBl. I S. 32) i.V.m. § 3 der Kommu-
nalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
vom 18.12.2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S.286), zuletzt 
geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 10.07.2014 
(GVBl. I/14, [Nr. 32]), hat die Verbandsversamm-
lung des Trinkwasser- und Abwasserzweckverban-
des Oderaue in ihrer Sitzung vom 08.12.2014 die 
folgende Verbandssatzung beschlossen: 
 
Inhalt: 

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz, Siegel 

§ 2 Mitglieder 

§ 3 Aufgaben 

§ 4 Organe 

§ 5 Verbandsversammlung 

§ 6 Aufgaben der Verbandsversammlung 

§ 7  Einberufung der Verbandsversammlung 

 

 

 

§ 8 Beschlussfähigkeit, Stimmrecht, Beschlussfas-
sung 

§ 9 Verbandsvorsteher (Verbandsleitung) 

§ 10 Aufgaben des Verbandsvorstandes (Verbands-
ausschuss) 

§ 11 Formvorschriften 

§ 12 Ehrenamtliche und hauptamtliche Tätigkeit 

§ 13 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

§ 14 Deckung des Finanzbedarfs 

§ 15 Prüfungswesen 

§ 16 Aufnahme von Verbandsmitgliedern 

§ 17 Ausscheiden von Verbandsmitgliedern 

§ 18 Öffentliche Bekanntmachungen 

§ 19 Inkrafttreten 

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz, Siegel 

(1) Der Zweckverband führt den Namen Trinkwas-
ser- und Abwasserzweckverband (TAZV) Oderaue. 

(2) Er ist ein Zweckverband im Sinne der Bestim-
mungen des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit und Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Er verwaltet seine Angelegenheiten im 
Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung. 
Er dient dem öffentlichen Wohl und strebt nicht an, 
Gewinne zu erzielen.  

(3) Sitz des Zweckverbandes ist Eisenhüttenstadt. 

(4) Der Zweckverband führt ein Siegel gemäß 
folgender Abbildung: 
 

 
 

§ 2 Mitglieder 

Mitglieder des Zweckverbandes sind: 

1. die Stadt Eisenhüttenstadt 
2. die Gemeinde Brieskow-Finkenheerd 
3. die Gemeinde Groß Lindow 
4. die Gemeinde Grunow-Dammendorf mit 
den Ortsteilen 

Dammendorf 
Grunow 
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5. die Gemeinde Lawitz 
6. die Gemeinde Mixdorf 
7. die Gemeinde Neuzelle mit den Ortsteilen 

Kobbeln 
Möbiskruge 
Neuzelle 
Schwerzko 
Streichwitz 
Treppeln 

8. die Gemeinde Schlaubetal mit den  
Ortsteilen 

Bremsdorf 
Fünfeichen 
Kieselwitz 

9. die Gemeinde Siehdichum mit den  
Ortsteilen 

Pohlitz 
Rießen 
Schernsdorf 

10. die Gemeinde Vogelsang 
11. die Gemeinde Wiesenau 
12. die Gemeinde Ziltendorf 

 
§ 3 Aufgaben 

(1) Dem Zweckverband obliegt die zentrale Versor-
gung der Verbandsmitglieder mit Trinkwasser sowie 
die Übernahme, Behandlung und schadlose Ablei-
tung von Abwasser im Verbandsgebiet, soweit die 
Mitglieder ihm eine oder beide Aufgaben übertragen 
haben. Die Verbandsmitglieder Gemeinde Grunow-
Dammendorf Ortsteil Grunow und Gemeinde Neu-
zelle Ortsteil Streichwitz haben nur die Aufgabe der 
Trinkwasserversorgung auf den Zweckverband 
übertragen. 

(2) Zu den vom Zweckverband im Rahmen der 
Abwasserableitung und -behandlung wahrzuneh-
menden Aufgaben gehören insbesondere 

a) die Planung, der Bau, der Betrieb und die 
Unterhaltung des zentralen Schmutzwassernet-
zes einschließlich der Pumpstationen und sons-
tigen Einrichtungen zur Erfassung und zum Ab-
transport des Schmutzwassers; 
b) Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der 
Anlagen der zentralen Regenentwässerung, die 
Eigentum des Zweckverbandes sind; 
c) das Einsammeln und Abfahren des in Grund-
stückskläranlagen anfallenden Schlammes und 
des in abflusslosen Gruben gesammelten Ab-
wassers sowie die Einleitung und Behandlung 
in Abwasserbehandlungsanlagen. 

(3) Der Zweckverband kann Dritte mit der Durch-
führung seiner Aufgaben beauftragen. 

(4) Beschlüsse zur Änderung der Aufgaben bedürfen 
der Zustimmung von 2/3 der satzungsgemäßen 
Stimmenzahl der Verbandsversammlung sowie einer 
einstimmigen Beschlussfassung. 

(5) Der Zweckverband kann sich mit anderen Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts zusammen-
schließen. Er kann weitere Mitglieder aufnehmen 
und Aufgaben anderer Kommunen und Betriebe 
dienstleistend - auch außerhalb des Verbandsgebie-
tes - übernehmen. 

(6) Zur Erfüllung dieser vorstehend genannten 
Aufgaben übertragen die Mitgliedsgemeinden alle 
Grundstücke und Anlagen der Ver- und Entsorgung 
unentgeltlich auf den Zweckverband. 

(7) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, die 
Aufgabenerfüllung durch den Zweckverband zu 
unterstützen und das Interesse des Zweckverbandes 
zu berücksichtigen. Die Verbandsmitglieder räumen 
dem Zweckverband zur Durchführung seiner Aufga-
ben das Recht ein, alle dem öffentlichen Verkehr 
dienenden Grundstücke (Straßen, Wege, Plätze und 
Brücken) und sonstigen Grundstücke, die Eigentum 
der Verbandsmitglieder sind oder über die sie 
verfügen können, unentgeltlich zu nutzen. Für die 
weitere Entwicklung der leitungsgebundenen Anla-
gen der Ver- und Entsorgung wird von den Mit-
gliedsgemeinden der öffentliche Bauraum unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt. 

(8) Im Falle beabsichtigter Veränderungen im 
Eigentum oder in der sonstigen Verfügungsberechti-
gung der im Abs. 7 bezeichneten Grundstücke haben 
die Verbandsmitglieder den Zweckverband hiervon 
vorab in Kenntnis zu setzen. Bei geplanten Grund-
stücksveräußerungen oder sonstigen Beschränkun-
gen der Verfügungsbefugnis des Verbandsmitgliedes 
für das betroffene Grundstück i.S.d. Abs. 7 ist das 
Verbandsmitglied verpflichtet, den vorhandenen 
Leitungs- und Anlagenbestand des Zweckverbandes 
in Form einer Grunddienstbarkeit mit der Bewilli-
gung eines diesbezüglichen Fahr-, Leitungs- und 
Wegerechtes sowie einer Gestattung für wasserwirt-
schaftliche Anlagen und Baulichkeiten zu Gunsten 
des Zweckverbandes dinglich zu sichern und dem 
Zweckverband unentgeltlich zu bewilligen. Werden 
durch diese Veränderungen Umverlegungen von 
verbandseigenen Leitungen und Anlagen erforder-
lich, sind die Kosten der Verlegung von dem Ver-
bandsmitglied zu tragen, sofern nicht hierüber 
gesonderte Vereinbarungen getroffen werden. 
 

§ 4 Organe 

Organe des Zweckverbandes sind: 

a) die Verbandsversammlung 
b) der Verbandsvorstand (der Verbandsaus-
schuss) und 
c) der Verbandsvorsteher (die Verbandslei-
tung). 
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§ 5 Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den 
Vertretern der Verbandsmitglieder.  

(2) Die Stadt Eisenhüttenstadt entsendet fünf Vertre-
ter in die Verbandsversammlung, alle anderen 
Mitglieder entsenden je zwei Vertreter. 

(3) Die Verbandsmitglieder werden in der Ver-
bandsversammlung durch ihren Hauptverwaltungs-
beamten vertreten; § 135 Abs. 4 S. 2 BbgKVerf 
findet keine Anwendung. Im Fall der Verhinderung 
werden sie durch ihre allgemeinen Stellvertreter 
vertreten, wenn sie nicht einen anderen Bediensteten 
benennen. Sie können einen Bediensteten mit der 
Wahrnehmung der Vertretung des Mitglieds in der 
Verbandsversammlung dauerhaft betrauen. Ist die 
betraute Person verhindert, nimmt der Hauptverwal-
tungsbeamte die Vertretung wahr, wenn er die 
Verhinderungsvertretung der betrauten Person nicht 
auf eine andere Bedienstete oder auf einen anderen 
Bediensteten dauerhaft übertragen hat. 

(4) Weitere Vertretungspersonen der kommunalen 
Mitglieder und deren Stellvertreter werden von der 
Vertretungskörperschaft des Verbandsmitglieds für 
die Dauer ihrer Wahlperiode gewählt und üben ihr 
Amt bis zum Amtsantritt der neuen Vertretungsper-
sonen weiter aus. Wählbar sind die Mitglieder der 
Vertretungskörperschaft und die Bediensteten des 
Verbandsmitglieds, bei amtsangehörigen Gemeinden 
auch die Bediensteten des Amtes. Sie können vorzei-
tig von der Vertretungskörperschaft des Verbands-
mitgliedes abgewählt werden. Die Verbandsmitglie-
der sind verpflichtet, gegenüber dem Verbandsvor-
steher und dem Vorsitzenden der Verbandsversamm-
lung jede Änderung in der Person der jeweiligen 
Vertreter der Verbandsmitglieder unverzüglich 
mitzuteilen. 

(5) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte 
den Vorsitzenden der Versammlung und dessen 
Stellvertreter für die Dauer der Wahlperiode der 
weiteren Vertreter der Verbandsmitglieder. 

(6) Die Verbandsversammlung wählt aus dem Kreis 
der gesetzlichen Vertreter der Verbandsmitglieder 
den Verbandsvorsteher (Verbandsleitung) für die 
Dauer von 8 Jahren. Die Verbandsversammlung 
wählt einen ehrenamtlichen allgemeinen Stellvertre-
ter des Verbandsvorstehers für die Dauer von acht 
Jahren aus dem Kreis der Bediensteten des Zweck-
verbandes oder dem Kreis der Hauptverwaltungsbe-
amten der Verbandsmitglieder, deren allgemeinen 
Stellvertreter oder Beigeordneten der Verbandsmit-
glieder. Die nach Satz 1 gewählte Person ist ver-
pflichtet, die Wahl anzunehmen und die Funktion als 
ehrenamtlicher Verbandsvorsteher auszuüben; § 20 
Abs. 1 S. 4 und 5 BbgKVerf gilt entsprechend. 
 

 

 

§ 6 Aufgaben der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist das oberste Organ 
des Zweckverbandes. Sie entscheidet über alle 
Aufgaben, soweit gesetzlich oder durch die Ver-
bandssatzung nichts anderes bestimmt ist, und 
überwacht die Durchführung ihrer Entscheidungen. 
Sie kann ihre Zuständigkeit in Einzelfällen oder für 
Gruppen von Angelegenheiten auf den Verbandsvor-
steher (Verbandsleitung) übertragen. Folgende 
Angelegenheiten können von der Verbandsversamm-
lung nicht übertragen werden: 

1. die Entscheidung über die Errichtung und die 
wesentliche Erweiterung der den Verbandsauf-
gaben dienenden Einrichtungen, 
2. die Beschlussfassung über den Erlass, die 
Änderung oder Aufhebung von Satzungen und 
Verordnungen, 
3. die Festsetzung allgemeiner Entgelte und 
Abgaben, 
4. die Beschlussfassung über den Wirtschafts-
plan, den Nachtragswirtschaftsplan und die 
Aufnahme von Krediten, 
5. die Beschlussfassung über den Finanzplan, 
6. die Feststellung des Jahresabschlusses und 
die Entlastung, 
7. die Wahl und Abwahl des Verbandsvorste-
hers und seines Vertreters, 
8. die Beschlussfassung über den Erlass, die 
Änderung und die Aufhebung der Geschäfts-
ordnung für die Verbandsversammlung, 
9. die Beschlussfassung für einen Eigenbetrieb 
des Zweckverbandes, 
10. die Beschlussfassung über die Auflösung 
des Zweckverbandes und die Bestellung von 
Abwicklern, 
11. die Beschlussfassung über die Auseinander-
setzungsvereinbarung im Fall des Ausscheidens 
von Verbandsmitgliedern oder der Auflösung 
des Zweckverbandes sowie 
12. die ihr gesetzlich ausdrücklich zugewiese-
nen Aufgaben. 

 
§ 7 Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist von ihrem Vorsit-
zenden einzuberufen, so oft es die Geschäftslage 
erfordert, mindestens jedoch zweimal im Jahr. Sie 
muss außerdem einberufen werden, wenn 1/5 der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsmitglie-
der oder der Verbandsvorsteher es unter Angabe des 
Beratungsgegenstandes verlangen. 

(2) Die Verbandsversammlung wird schriftlich 
einberufen. Die Ladungsfrist beträgt 10 Kalenderta-
ge. Dabei werden der Absende- und der Sitzungstag 
nicht berücksichtigt. In dringenden Fällen kann die 
Frist auf 3 Kalendertage verkürzt werden. Bei dieser 
verkürzten Frist sind Absende- und Sitzungstag 
eingeschlossen. Auf die Abkürzung ist in der Ladung 
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hinzuweisen. Die Dringlichkeit einer Sitzung bedarf 
der Bestätigung durch die Verbandsversammlung. 

Die Einladung hat Zeit und Ort sowie die Tagesord-
nung der Verbandsversammlung zu enthalten. 
Angelegenheiten, die nicht auf der Tagesordnung 
stehen, können durch Beschluss der Verbandsver-
sammlung in die Tagesordnung aufgenommen 
werden, wenn sie keinen Aufschub dulden. 

 
§ 8 Beschlussfähigkeit, Stimmrecht, Beschlussfas-

sung 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, 
wenn nach ordnungsgemäßer Ladung die anwesen-
den Vertreter der Verbandsmitglieder mehr als die 
Hälfte der satzungsmäßigen Stimmen erreichen. 

(2) Der Vorsitzende der Verbandsversammlung hat 
die Beschlussunfähigkeit auch ohne Antrag festzu-
stellen, wenn die anwesenden Vertretungspersonen 
der kommunalen Mitglieder weniger als die Hälfte 
der in der Sitzung vertretenen Stimmen erreichen. 
Dies gilt auch für den Fall einer erneuten Einberu-
fung nach § 38 Abs. 2 BbgKVerf. 

(3) Das Stimmrecht bemisst sich an der Einwohner-
zahl der Verbandsmitglieder. Maßgeblich ist die 
vom Landesbetrieb für Datenverarbeitung und 
Statistik veröffentlichte Einwohnerzahl zum 30. Juni 
des Vorjahres. Für Gemeinden, die nur für einige 
Ortsteile die Aufgaben auf den Zweckverband 
übertragen haben, ist die Einwohnerzahl der entspre-
chenden Ortsteile für die Ermittlung des Stimmrech-
tes die Grundlage. Maßgeblich sind in diesem Fall 
die Angaben in den Einwohnermeldeämtern zum 30. 
Juni des Vorjahres. Dabei gewähren je angefangene 
3.000 Einwohner eine Stimme. Jedes Verbandsmit-
glied kann seine Stimme nur einheitlich abgeben. 
Nach der vorstehenden Regelung vertreten die 
Verbandsmitglieder z.Z. folgende Stimmenzahl:  

 Stadt Eisenhüttenstadt: 10 Stimmen 
 Neuzelle mit Ortsteilen lt. § 2:    2 Stimmen 
 Alle anderen Gemeinden je    1 Stimme 

(4) Die Beschlüsse der Verbandsversammlung 
werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden 
Mitglieder gefasst. Soweit gesetzlich oder in dieser 
Satzung nicht anders bestimmt ist, entscheidet die 
Verbandsversammlung mit der Mehrheit der auf „Ja“ 
oder „Nein“ abgegebenen Stimmen; Stimmenthal-
tungen bleiben bei der Ermittlung des Abstimmungs-
ergebnisses unberücksichtigt. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt. Beschlüsse nach § 12 
Abs. 3 bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversamm-
lung sowie einer einstimmigen Beschlussfassung. 
Der Beitritt und das Ausscheiden von Verbandsmit-
gliedern, die Auflösung des Zweckverbandes, die 
Abwahl des Verbandsvorstehers vor Ablauf der 
Wahlzeit sowie Änderungen des Maßstabes, nach 
dem die Verbandsmitglieder zur Deckung des 

Finanzbedarfes beizutragen haben, bedürfen der 
Mehrheit von 2/3 der satzungsmäßigen Stimmenzahl. 

(5) Die bei der Beschlussfassung anwesenden 
Vertretungspersonen eines Verbandsmitgliedes 
geben alle dem Verbandsmitglied nach der Ver-
bandssatzung zustehenden Stimmen ab. Die Stimmen 
eines Verbandsmitgliedes sind einheitlich abzuge-
ben; eine uneinheitliche Stimmabgabe ist ungültig. 

(6) Haben ein oder mehrere Verbandsmitglieder 
nach der Verbandssatzung mehrere Vertretungsper-
sonen in die Verbandsversammlung entsandt und ist 
in der Verbandsversammlung ein Beschluss durch 
geheime Stimmabgabe vorzunehmen, erfolgt die 
Stimmabgabe aller Stimmen dieses Verbandsmit-
gliedes zur Wahrung der Einheitlichkeit der Stimm-
abgabe über einen Stimmführer. Stimmführer des 
jeweiligen Verbandsmitgliedes ist die durch offenen 
Wahlbeschluss der Vertretungskörperschaft allge-
mein oder für den Einzelfall bestimmte Vertretungs-
person. Hat die Vertretungskörperschaft keinen 
Stimmführer bestimmt und einigen sich die Vertre-
tungspersonen des Verbandsmitgliedes vor der 
Stimmabgabe nicht auf einen Stimmführer, wird die 
Stimmführerschaft vom Hauptverwaltungsbeamten 
bzw. dem von ihm zur Wahrnehmung der Vertretung 
betrauten Bediensteten (bzw. deren jeweilige Ver-
hinderungsvertreter) ausgeübt. Das betroffene 
Verbandsmitglied hat die Wahrnehmung der Stimm-
führerschaft dem Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung auf Verlangen mitzuteilen. 

(7) Die vorstehende Regelung gilt auch, wenn die 
Vertretungskörperschaft eines Verbandsmitgliedes 
ihren Vertretungspersonen für die Beschlussfassung 
in der Verbandsversammlung eine Weisung erteilt 
hat. Die Stimmabgabe erfolgt in diesem Fall jedoch 
nur dann über einen Stimmführer, wenn der Haupt-
verwaltungsbeamte beziehungsweise der von ihm zur 
Wahrnehmung der Vertretung betraute Bedienstete 
(bzw. deren jeweilige Verhinderungsvertreter) dem 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung das Beste-
hen einer Weisungslage vor bzw. bei der Beschluss-
fassung angezeigt hat. 
(8) Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, in der die Namen der Sitzungsteilnehmer und 
die Beratungsergebnisse mit den tatsächlichen 
Stimmenverhältnissen festzuhalten sind. Die Nieder-
schrift ist vom Vorsitzenden der Verbandsversamm-
lung und einem weiteren Mitglied der Verbandsver-
sammlung zu unterzeichnen. 
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§ 9 Verbandsvorsteher (Verbandsleitung) 

(1) Der Verbandsvorsteher (als Verbandsleitung) 
führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung nach 
Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung und der 
Beschlüsse der Verbandsversammlung sowie die 
übrige Verwaltung des Zweckverbandes und vertritt 
den Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich. 
In Rechts- und Verwaltungsgeschäften führt die 
Verbandsleitung die Bezeichnung „Verbandsvorste-
herin“ oder „Verbandsvorsteher“ Er ist Dienstvorge-
setzter der Dienstkräfte des Zweckverbandes. Die 
Verbandsversammlung ist Dienstvorgesetzter des 
Verbandsvorstehers. Der Verbandsvorsteher bereitet 
die Beschlüsse der Verbandsversammlung im Ein-
vernehmen mit dem Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung vor und führt sie aus. 

(2) Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, die 
Verbandsversammlung über wichtige Verbandsange-
legenheiten zu unterrichten. 

(3) Der Verbandsvorsteher bedient sich für die 
Durchführung der laufenden Verbandsgeschäfte 
eines hauptamtlichen Geschäftsführers, der durch die 
Verbandsversammlung zu bestellen ist. Dem Ge-
schäftsführer können Aufgaben und Verantwortlich-
keiten des laufenden Geschäftes übertragen werden. 
Zu den laufenden Verbandsgeschäften rechnen alle 
Tätigkeiten zur Durchführung des Geschäftsbetrie-
bes im Rahmen des Wirtschaftsplanes. 

(4) Der Verbandsvorsteher ist ehrenamtlich tätig. 
Die Aufwandsentschädigung regelt die Entschädi-
gungssatzung. 

(5) Der Verbandsvorsteher hat Beschlüsse der 
Verbandsversammlung zu beanstanden, wenn er der 
Auffassung ist, dass sie rechtswidrig sind. Die 
Beanstandung muss unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Vorlage 
der Niederschrift der Sitzung der Verbandsversamm-
lung gegenüber dem Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung ausgesprochen werden. Die Beanstandung 
hat aufschiebende Wirkung. Die Verbandsversamm-
lung hat spätestens in der nächsten ordentlichen 
Sitzung erneut zu entscheiden, Abstimmungen 
erfolgen namentlich. Soweit der Beschluss nicht 
erneut gefasst wird, gilt er als aufgehoben. Die 
Einberufung zu dieser Sitzung erfolgt unter schriftli-
cher Angabe der Beanstandungsgründe. Ist nach der 
Auffassung des Verbandsvorstehers auch der neue 
Beschluss rechtswidrig, muss er ihn erneut innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen nach der Sitzung 
gegenüber dem Vorsitzenden der Verbandsversamm-
lung beanstanden und unverzüglich die Entscheidung 
der Kommunalaufsichtsbehörde unter Darlegung der 
unterschiedlichen Rechtsauffassungen herbeiführen. 
Unterlässt der Verbandsvorsteher die Beanstandung 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so hat er dem 
Zweckverband den daraus entstandenen Schaden zu 
ersetzen. 

(6) Die Verbandsversammlung soll den Verbands-
vorsteher vor Ablauf der Wahlperiode abwählen, 
wenn die Voraussetzungen für die Wahl des Ver-
bandsvorstehers nach § 22 Abs. 2 S. 1 BbgGKG 
entfallen sind. Für den Antrag auf Abwahl ist die 
Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl der 
Verbandsversammlung erforderlich. Zwischen dem 
Eingang des Antrages und der Sitzung der Ver-
bandsversammlung muss eine Frist von mindestens 
sechs Wochen liegen. Dem Verbandsvorsteher ist 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Über den 
Antrag ist ohne Aussprache abzustimmen. Der 
Beschluss über die Abwahl bedarf einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl 
der Verbandsversammlung. 

(7) Sind der Verbandsvorsteher und alle Stellvertre-
ter verhindert oder diese Ämter vakant, so nimmt der 
jeweils lebensälteste nicht verhinderte Hauptverwal-
tungsbeamte der kommunalen Verbandsmitglieder 
die Stellvertretung der Verbandsleitung wahr. 

 
§ 10 Aufgaben des Verbandsvorstandes (Ver-

bandsausschuss) 

(1) Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter 
sowie zwei weitere Mitglieder der Verbandsver-
sammlung bilden den Verbandsausschuss, im Weite-
ren auch als Verbandsvorstand bezeichnet. Der 
Verbandsvorsteher ist Vorsitzender des Verbands-
vorstandes. Die weiteren Mitglieder des Verbands-
vorstandes (Verbandsausschusses) werden durch die 
Verbandsversammlung gewählt. Die weiteren Mit-
glieder des Verbandsvorstandes (Verbandsausschus-
ses) werden aus dem Kreis der ordentlichen Mitglie-
der der Verbandsversammlung gewählt. Dem Ver-
bandsausschuss können neben den Mitgliedern der 
Verbandsversammlung Bedienstete des Zweckver-
bandes angehören. Ihre Zahl darf insgesamt die 
Anzahl der Mitglieder der Verbandsversammlung im 
Verbandsausschuss nicht erreichen. Die Verbands-
versammlung kann die weiteren Mitglieder des 
Verbandsvorstandes (Verbandsausschusses) mit der 
Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmenzahl der 
Mitglieder der Verbandsversammlung abwählen; für 
Bedienstete des Zweckverbandes reicht die einfache 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Verbands-
versammlung. 

(2) Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Ver-
bandsvorstandes wird aus der Mitte des Verbands-
vorstandes (Verbandsausschusses) gewählt. 

(3) Jedes Mitglied des Verbandsvorstandes hat eine 
Stimme. Der Verbandsvorstand fasst seine Beschlüs-
se mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
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(4) Der Verbandsvorstand berät den Verbandsvor-
steher bei der Vorbereitung der Beschlüsse für die 
Verbandsversammlung. Insbesondere obliegen dem 
Verbandsvorstand nachfolgende Aufgaben zur 
dauerhaften Erledigung: 

1. Vorbereitung des Erlasses, der Änderung, 
Ergänzung und Aufhebung von Satzungen, 
2. Vorschläge über die Aufnahme von Mitglie-
dern, 
3. Aufstellung des Wirtschaftsplanes ein-
schließlich Stellenübersicht und erforderlicher 
Nachträge, 
4. Vorschläge über die Höhe von Beiträgen, 
Gebühren und Umlagen der Verbandsmitglie-
der, 
5. Vorbereitung von ergänzenden Versor-
gungsbedingungen für Wasser und Einleitungs-
bedingungen für Abwasser, 
6. Aufnahme von Krediten im Rahmen der 
Festlegungen im Wirtschaftsplan, 
7. Prüfung des Jahresabschlusses vor Be-
schlussfassung in der Verbandsversammlung, 
8. Bestellung von Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften und 
9. Vornahme von Änderungen des Wirtschafts-
planes bei Erfordernis im Rahmen des bestätig-
ten Wirtschaftsplanes. 

In außergewöhnlichen Situationen, die keinen 
Verzug zulassen - Abwehr einer Gefahr oder eines 
erheblichen Nachteils für den Zweckverband - ist der 
Verbandsvorstand berechtigt, Eilentscheidungen 
über außerplanmäßigen Mitteleinsatz zu treffen. Die 
Verbandsversammlung ist zur nächsten Sitzung 
hierüber zu informieren. 

(5) Der Verbandsvorstand kann der Geschäftsfüh-
rung Aufgaben übertragen. 

(6) Der Verbandsvorstand wird schriftlich einberu-
fen. Die Ladungsfrist beträgt 5 Kalendertage. Dabei 
werden der Absende- und der Sitzungstag nicht 
berücksichtigt. In dringenden Fällen kann die Frist 
auf 2 Kalendertage verkürzt werden. Bei dieser 
verkürzten Frist sind Absende- und Sitzungstag 
eingeschlossen. Auf die Abkürzung ist in der Ladung 
hinzuweisen. Die Dringlichkeit einer Sitzung bedarf 
der Bestätigung durch den Vorstand. 
 
Die Einladung hat Zeit und Ort sowie die Tagesord-
nung der Vorstandssitzung zu enthalten. Angelegen-
heiten, die nicht auf der Tagesordnung stehen, 
können durch Beschluss des Vorstandes in die 
Tagesordnung aufgenommen werden, wenn sie 
keinen Aufschub dulden. 
 

§ 11 Formvorschriften 

(1) Erklärungen, durch die der Zweckverband 
verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 
Sie sind nur rechtsverbindlich, wenn sie von dem 
Verbandsvorsteher oder seinem Stellvertreter und 

dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung oder 
von seinem Vertreter oder einem von der Verbands-
versammlung zu bestimmenden Bediensteten des 
Zweckverbandes oder einem von der Verbandsver-
sammlung zu bestimmenden Mitglied der Verbands-
versammlung unterzeichnet werden. 
(2) Die Verbandsversammlung kann allgemein oder 
für einen bestimmten Kreis von Geschäften geson-
derte Regelungen in einer Unterschriftsordnung 
treffen. 

 
§ 12 Ehrenamtliche und hauptamtliche Tätigkeit 

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung, des 
Vorstandes und der Verbandsvorsteher sind ehren-
amtlich tätig. Ihnen entstehende Auslagen werden 
erstattet. Näheres regelt eine Entschädigungssatzung. 

(2) Der Zweckverband kann Angestellte und Arbei-
ter beschäftigen. Diese Dienstkräfte des Zweckver-
bandes üben ihre Tätigkeit hauptamtlich aus. 

(3) Die Bediensteten des Zweckverbandes sind im 
Fall seiner Auflösung oder einer Änderung seiner 
Aufgaben, soweit die Beschäftigungsverhältnisse 
nicht aufgelöst werden, von den Verbandsmitglie-
dern anteilig zu übernehmen. Die Regelung, von 
welchen Verbandsmitgliedern die einzelnen Bediens-
teten zu übernehmen sind, erfolgt gleichzeitig mit 
dem Beschluss über die Auflösung oder Aufgaben-
änderung des Zweckverbandes. Bei der Regelung ist 
das Verhältnis der Zahl der Einwohner des einzelnen 
Verbandsmitgliedes zur Zahl der Einwohner aller 
Verbandsmitglieder zugrunde zu legen, soweit nicht 
die Verbandsmitglieder einvernehmlich etwas 
anderes bestimmen. Maßgeblich ist die vom Landes-
amt für Datenverarbeitung und Statistik veröffent-
lichte Einwohnerzahl zum 30. Juni des Vorjahres; im 
Übrigen gilt § 8 Abs. 3 entsprechend. 

 
§ 13 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

(1) Auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungs-
wesen des Zweckverbandes finden die Vorschriften 
über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswe-
sen der Eigenbetriebe sinngemäße Anwendung. An 
die Stelle der Haushaltssatzung tritt der Wirtschafts-
plan, an die Stelle der Jahresrechnung der Jahresab-
schluss. 

(2) Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 14 Deckung des Finanzbedarfs 

(1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines 
Finanzbedarfs Baukostenzuschüsse, Beiträge, 
Benutzungsentgelte und -gebühren, Aufwands- und 
Kostenersatz sowie Verwaltungsgebühren auf Grund 
besonderer Regelungen und Satzungen. 
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(2) Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes zur 
Deckung seines Finanzbedarfes nicht ausreichen, 
wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage 
erhoben. Für die Berechnung der Umlage wird die 
Einwohnerzahl des einzelnen Verbandsmitgliedes 
zur Zahl der Einwohner aller Verbandsmitglieder ins 
Verhältnis gesetzt. Maßgeblich ist die vom Landes-
amt für Datenverarbeitung und Statistik veröffent-
lichte Einwohnerzahl zum 30. Juni des Vorjahres 
bzw. nach entsprechender Maßgabe des § 8 Abs. 3 
für die Ortsteile die Angaben der Einwohnermelde-
ämter zum 30. Juni des Vorjahres. 

 
§ 15 Prüfungswesen 

(1) Der Verbandsvorsteher hat sinngemäß nach § 22 
EigV nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres einen 
Jahresabschluss sowie einen Lagebericht bis zum 
31.03. des Folgejahres aufzustellen. Der Verbands-
vorsteher hat den Jahresabschluss mit dem Ver-
bandsvorstand zu prüfen. Die Jahresabschlussprü-
fung ist durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
bis zum 30.09. nach Ende des jeweiligen Wirt-
schaftsjahres abzuschließen. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt über den 
geprüften Jahresabschluss bis 31.12. des auf das 
Wirtschaftsjahr folgenden Jahres. Zugleich entschei-
det sie über die Entlastung des Verbandsvorstehers 
und des Verbandsvorstandes. 

 
§ 16 Aufnahme von Verbandsmitgliedern 

Die Aufnahme weiterer Mitglieder in den Zweckver-
band kann mit einer Mehrheit von 2/3 der satzungs-
mäßigen Stimmenzahl von der Verbandsversamm-
lung beschlossen werden. Der Antrag auf Mitglied-
schaft ist schriftlich an den Zweckverband zu rich-
ten. In ihm ist die Anerkennung der Satzungen und 
Ordnungen des Zweckverbandes zu erklären. 

 
§ 17 Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und 

Auflösung des Zweckverbandes 

(1) Jedes Verbandsmitglied kann aus dem Zweck-
verband mit einer Frist von 12 Monaten zum Jahres-
ende austreten. Mit dem Ausscheiden des Ver-
bandsmitgliedes gehen alle Rechte und Pflichten des 
Verbandsmitgliedes im Zweckverband unter; eine 
Vermögensauseinandersetzung findet statt. 

(2) Das Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes aus 
dem Zweckverband setzt den Antrag des Verbands-
mitgliedes voraus. Ist beim Ausscheiden eine Ausei-
nandersetzung notwendig, schließen das ausschei-
dende Verbandsmitglied und der Zweckverband eine 
Auseinandersetzungsvereinbarung. Die Vereinba-
rung ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

 

 

(3) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn die 
Voraussetzungen für den Zusammenschluss entfallen 
sind. Die zuständige Aufsichtsbehörde kann nach 
Anhörung der Beteiligten die Auflösung des Zweck-
verbandes oder den Ausschluss einzelner Verbands-
mitglieder anordnen, wenn dies aus Gründen des 
öffentlichen Wohls dringend geboten ist. 

(4) Abwickler ist der Verbandsvorsteher, wenn nicht 
die Verbandsversammlung etwas anderes beschließt. 

(5) Das nach Berichtigung der Schulden verbleiben-
de Vermögen wird unter den Verbandsmitgliedern 
wie folgt verteilt: Das dem Zweckverband übergebe-
ne Anlagevermögen gem. § 3 Abs. 6 wird zum 
Buchrestwert dem jeweiligen Verbandsmitglied 
zurückgegeben. Der noch verbleibende Teil des 
Vermögens wird unter den Verbandsmitgliedern 
nach dem Verhältnis der Beteiligungsquote gemäß § 
14 Abs. 2 i.V.m. § 8 Abs. 3 verteilt. 

 
§ 18 Öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen und sonstige Vorschriften des TAZV 
Oderaue werden im Amtsblatt für den Landkreis 
Oder-Spree bekanntgemacht. 

(2) Sonstige Mitteilungen werden ortsüblich in der 
"Märkischen Oderzeitung", Regionalausgabe Eisen-
hüttenstadt, veröffentlicht. 

(3) Die Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tages-
ordnung der Sitzung der Verbandsversammlung 
erfolgt mit einer Frist von 5 Kalendertagen gemäß 
Abs. 2; im Falle einer Dringlichkeitssitzung der 
Verbandsversammlung nach § 7 Abs. 2 entfällt die 
Bekanntmachungsfrist.  
Die Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tagesord-
nung der Sitzung der Verbandsvorstandes erfolgt mit 
einer Frist von 3 Kalendertagen gemäß Abs. 2; im 
Falle einer Dringlichkeitssitzung des Vorstandes 
nach § 10 Abs. 6 entfällt die Bekanntmachungsfrist. 

(4) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandtei-
le einer Satzung, so kann die öffentliche Bekanntma-
chung dieser Teile nach Abs. 1 dadurch ersetzt 
werden, dass sie im Verwaltungsgebäude des 
Zweckverbandes, Am Kanal 5 in 15890 Eisenhütten-
stadt, zu Jedermanns Einsicht während der Dienst-
stunden ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). 
Die Ersatzbekanntmachung ist nur zulässig, wenn 
der Inhalt dieser Teile zugleich in der Satzung in 
groben Zügen umschrieben wird. Sie wird vom 
Verbandsvorsteher angeordnet. Die Anordnung muss 
genaue Angaben über Ort und Dauer der Auslegung 
enthalten und zusammen mit der Satzung veröffent-
licht werden. 

Die öffentliche Zustellung von Schriftstücken und 
Bescheiden gem. § 10 VwZG i.V.m. § 1 BbgVwZG 
erfolgt durch Aushang im Verwaltungsgebäude des 
TAZV Oderaue, Am Kanal 5 in 15890 Eisenhütten-
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stadt; im übrigen gelten hierfür die Regelungen des 
Sätze 1 und 3 sinngemäß. 

 
§ 19 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt nach ihrer Genehmigung durch 
den Landrat des Landkreises Oder-Spree am Tage 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung durch die 
Aufsichtsbehörde in Kraft. 
 
Eisenhüttenstadt, 08.12.2014 
(Ort, Datum) 
 
 
Hans-Georg Köhler   (Dienstsiegel) 
Verbandsvorsteher 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.) Bekanntmachungen anderer Stellen  
 
I.)  Bekanntmachungen des Märkischen 

Abwasser- und Wasserzweckverbandes 
 
1.) Jahresabschluss Trink- und Schmutzwasser 
 
Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband 
Königs Wusterhausen 
 
 
 

Jahresabschluss Trink- und Schmutzwasser 
 
Gemäß § 18 Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 
(GVBl. I, S. 194) in Verbindung mit § 27 bis 33 
Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden 
(Eigenbetriebsverordnung) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26.03.2009 (GVBl. II, S. 
150) hat die Verbandsversammlung des MAWV am 
10. Dezember 2014 mit Beschluss 05/36/14 den 
aufgestellten und geprüften Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt und mit Beschluss 
05/37/14 die Stellvertreter des Verbandsvorstehers 
für das Wirtschaftsjahr 2013 entlastet. 
 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013 
liegt während der öffentlichen Sprechzeiten in den 
Diensträumen des Verbandes in 15711 Königs 
Wusterhausen, Köpenicker Straße 25 zur Einsicht-
nahme aus. 
 
Königs Wusterhausen, 12. Januar 2015 
 
 
Sczepanski 
Verbandsvorsteher 
 

 
 
 
2.) Auslegung Wirtschaftsplan 2015 
 
Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband 
Königs Wusterhausen 
 
 
 
 
 

Wirtschaftsplan 2015 
 

Gemäß § 18 Gesetz über kommunale Gemein-
schaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 
(GVBl. I, S. 194) in Verbindung mit § 14 bis § 18 
Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden 
(Eigenbetriebsverordnung) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26.03.2009 (GVBl. II, S. 
150) hat die Verbandsversammlung des MAWV am 
10. Dezember 2014 mit Beschluss 05/31/14 den 
Wirtschaftsplan 2015 mit seinen Teilen (den Festset-
zungen, dem Erfolgsplan, dem Finanzplan) sowie 
seinen Anlagen beschlossen. 
 
Der Wirtschaftsplan mit seinen vorgenannten Teilen 
für das Wirtschaftsjahr 2015 liegt während der 
öffentlichen Sprechzeiten in den Diensträumen des 
Verbandes in 15711 Königs Wusterhausen, Köpeni-
cker Straße 25 zur Einsichtnahme aus. 
 
Königs Wusterhausen, 12. Januar 2015 
 
Sczepanski 
Verbandsvorsteher 
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3.) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 
 
Märkischer Abwasser- und Wasserzweckveband 

 
 
 

 
 
 
 

 
Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV 

für das Wirtschaftsjahr 2015 
 
Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch 
Beschluss 05/31/14 vom 10.12.2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt. 

1 Es betragen 

1.1 im Erfolgsplan 

die Erträge        33.082 TEUR 

die Aufwendungen       32.959 TEUR 

der Jahresgewinn            123 TEUR 

der Jahresverlust                 0 TEUR 

1.2 im Finanzplan 

 Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit       4.106 TEUR 

 Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit    -11.500 TEUR 

 Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit    -12.606 TEUR 

2 Es werden festgesetzt 

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf      19.764 TEUR 

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf           0  TEUR 

2.3 die Verbandsumlage auf               0 TEUR 

 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 07.01.2015 vom Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald als allge-
meine untere Landesbehörde erteilt. 
 
Königs Wusterhausen, 12. Januar 2015 
 
 
Sczepanski    Dienstsiegel 
Verbandsvorsteher 
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